
§ 3 Nr. 62 [Ausgaben des Arbeitgebers für die
Zukunftssicherung des Arbeitnehmers]

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346), zuletzt geändert durch
BetriebsrentenStärkG v. 17.8.2017 (BGBl. I 2017, 3214; BStBl. I 2017, 1278)

Steuerfrei sind
…

62. Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers,
soweit der Arbeitgeber dazu nach sozialversicherungsrechtlichen oder ande-
ren gesetzlichen Vorschriften oder nach einer auf gesetzlicher Ermächti-
gung beruhenden Bestimmung verpflichtet ist, und es sich nicht um Zuwen-
dungen oder Beiträge des Arbeitgebers nach den Nummern 56, 63 und 63a
handelt. 2Den Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung, die
auf Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden, werden gleichgestellt
Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers
a) für eine Lebensversicherung,
b) für die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung,
c) für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs- oder Versorgungseinrich-

tung seiner Berufsgruppe,
wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung befreit worden ist. 3Die Zuschüsse sind nur insoweit
steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung von der Versicherungspflicht in
der allgemeinen Rentenversicherung die Hälfte und bei Befreiung von der
Versicherungspflicht in der knappschaftlichen Rentenversicherung zwei
Drittel der Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers nicht übersteigen
und nicht höher sind als der Betrag, der als Arbeitgeberanteil bei Versiche-
rungspflicht in der allgemeinen Rentenversicherung oder in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung zu zahlen wäre;

…
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A. Allgemeine Erläuterungen zu Nr. 62

I. Grundinformation zu Nr. 62

Nr. 62 stellt Sozialversicherungsleistungen des ArbG zugunsten seiner ArbN stfrei,
wenn er zu diesen Leistungen gesetzlich verpflichtet ist. Ist der ArbN von der Ren-
tenversicherungspflicht befreit, sind auch Zuschüsse des ArbG zu den Aufwendun-
gen des ArbN für seine Altersversorgung beschränkt stfrei.

II. Rechtsentwicklung der Nr. 62

Zweites KrankenversicherungsÄndG v. 21.12.1970 (BGBl. I 1970, 1770; BStBl. I
1971, 8): Nr. 62 (Sätze 1–3) wurde in den Befreiungskatalog des § 3 eingefügt. Da-
mit wurde die bis dahin in § 2 Abs. 4 LStDV 1970 geregelte Befreiung der gesetz-
lichen Leistungen des ArbG zur Zukunftssicherung des ArbN gesetzlich verankert
und zugleich erweitert.
Gesetz zur Änderung des EntwLStG und des EStG v. 21.5.1979 (BGBl. I 1979,
588; BStBl. I 1979, 288): Erweiterung der Vorschrift um Satz 4 (s. dazu Anm. 8).
StBereinG 1985 v. 14.12.1984 (BGBl. I 1984, 1493; BStBl. I 1984, 659): Die StFrei-
heit wurde auf Zuschussleistungen zur freiwilligen Weiterversicherung in der ge-
setzlichen Arbeiterrentenversicherung (Satz 2 Buchst. b) ausgedehnt (s. dazu
BTDrucks. 10/1636, 56).
RentenReformG v. 18.12.1989 (BGBl. I 1989, 2261; BStBl. I 1990, 113): Buchst. b
in Satz 2 wurde an die neue Bezeichnung im SGB VI redaktionell angepasst. Die
Worte „Weiterversicherung in einer“ wurden durch „Versicherung in der“ ersetzt.
WoBauFG v. 22.12.1989 (BGBl. I 1989, 2408; BStBl. I 1989, 505): Die in Satz 1
Halbs. 2 enthaltene Sonderregelung, die auf die bis dahin geltende Stellung der Er-
satzkassen Rücksicht nahm, entfiel. Nach dem Gesetz zur Strukturreform im Ge-
sundheitswesen v. 20.12.1988 (BGBl. I 1988, 2477) gehören Ersatzkassen seit dem
1.1.1989 zu den gesetzlichen Krankenkassen (BTDrucks. 11/5970, 35).
StÄndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I 1992, 297; BStBl. I 1992, 146): Die Worte „so-
weit sie auf Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden“ wurden durch „so-
weit der Arbeitgeber dazu nach sozialversicherungsrechtlichen oder anderen ge-
setzlichen Vorschriften oder nach einer auf gesetzlicher Ermächtigung beruhenden
Bestimmung verpflichtet ist“ ersetzt.
RVOrgG v. 19.12.2004 (BGBl. I 2004, 3242; BStBl. 2004, 1156): In Satz 3 wurde
die Bezugnahme auf Beiträge zur gesetzlichen RV der Angestellten ersetzt durch
die Bezugnahme auf Beiträge zur allgemeinen RV.
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JStG 2009 v. 19.12.2008 (BGBl. I 2008, 2794; BStBl. I 2009, 74): In Satz 1 der Vor-
schrift wurden am Ende die Wörter „und es sich nicht um Zuwendungen oder
Beiträge des Arbeitgebers nach den Nummern 56 und 63 handelt“ eingefügt.
BetriebsrentenStärkG v. 17.8.2017 (BGBl. I 2017, 3214; BStBl. I 2017, 1278): Die
Einschränkung in Satz 1 wurde um den Hinweis auf Nr. 63a erweitert. Satz 4
wurde gestrichen.

III. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit der Nr. 62

Bedeutung: Zum Arbeitslohn iSd. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 gehören grds. auch Bei-
träge, die ein ArbG für die Zukunftssicherung eines ArbN an einen Dritten leistet,
denn die Zukunftssicherung fällt typischerweise in den Verantwortungsbereich
des ArbN; finanziert sie der ArbG, wendet er Arbeitslohn zu, es sei denn, die Fi-
nanzierung liegt im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des ArbG (vgl. BFH
v. 13.2.2020 – VI R 20/17, BStBl. II 2021, 311; vgl. auch BFH v. 7.5.2009 – VI R 8/
07, BStBl. II 2010, 194; BFH v. 15.9.2011 – VI R 36/09, BFH/NV 2012, 201, zu Um-
lagezahlungen; BFH v. 18.8.2016 – VI R 18/13, BStBl. II 2017, 730; Bergkemper, FR
2011, 1043). Etwas anderes gilt für die gesetzlich geschuldeten ArbG-Anteile zur
Sozialversicherung, weil die Entrichtung des ArbG-Anteils nicht als Gegenleistung
für die Arbeitsleistung zu beurteilen ist (BFH v. 13.2.2020 – VI R 20/17, BStBl. II
2021, 311). Nr. 62 Satz 1, der die StFreiheit gesetzlicher Zukunftssicherungsleistun-
gen vorsieht, hat deshalb nur klarstellende Bedeutung (BFH v. 7.7.2009 – VI R 8/
07, BStBl. II 2010, 194; BFH v. 21.1.2010 – VI R 52/08, BStBl. II 2010, 703). Dage-
gen enthält die Vorschrift in den Sätzen 2 und 4 eine echte StBefreiung.
Verfassungsmäßigkeit der Nr. 62: Da Satz 1 keine materielle Befreiungsvorschrift
ist, stellt sich die Frage der Verfassungsmäßigkeit insoweit nicht. Im Übrigen ist es
nach Auffassung des BVerfG und des BFH verfassungsrechtl. nicht zu beanstanden,
dass Nr. 62 nur für ArbN gilt und für Vorsorgeaufwendungen Selbständiger bzw.
Gewerbetreibender keine vergleichbare Befreiungsvorschrift existiert (BVerfG v. 2.5.
1978 – 1 BvR 136/78, HFR 1978, 293; BFH v. 16.10.2002 – XI R 41/99, BStBl. II
2003, 179; BFH v. 17.3.2004 – IV B 185/02, BFH/NV 2004, 1245). Zum Verhältnis
zum EU-Recht s. BFH v. 22.7.2008 – VI R 56/05, BStBl. II 2008, 894; BFH v. 28.5.
2009 – VI R 27/06, BStBl. II 2009, 857. Zur Verfassungsmäßigkeit der Qualifizierung
der Altersvorsorgeaufwendungen als SA s. BVerfG v. 14.6.2016 – 2 BvR 290/10,
BStBl. II 2016, 801; s. auch BFH v. 18.11.2009 – X R 9/07, BFH/NV 2010, 412.

IV. Geltungsbereich der Nr. 62

Sachlicher Geltungsbereich: Nr. 62 betrifft Einkünfte aus nichtselbständiger Ar-
beit (§ 19).
Persönlicher Geltungsbereich: Nr. 62 gilt für unbeschränkt und beschränkt stpfl.
Personen, denn § 50 enthält insoweit keine Sonderregelung.

V. Verhältnis der Nr. 62 zu anderen Vorschriften

Verhältnis zu § 3 Nr. 28: Die Vorschrift befreit Leistungen des ArbG zur RV der
ArbN im Rahmen der Förderung der Altersteilzeit.

V. Verhältnis zu anderen Vorschriften | Anm. 4 § 3 Nr. 62
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Verhältnis zu § 3 Nr. 55: Unter den Voraussetzungen der Nr. 55 ist die Übertra-
gung von Versorgungsanwartschaften und Versorgungsverpflichtungen in den
Fällen des ArbG-Wechsels stfrei.
Verhältnis zu § 3 Nr. 55c: Die Vorschrift stellt die Übertragung von Altersvorsor-
gevermögen und die Abfindung von Anwartschaften der betrieblichen Altersver-
sorgung stfrei.
Verhältnis zu § 3 Nr. 55d: Die Vorschrift stellt die Übertragungen von Anrechten
aus einem sog. Basisrentenvertrag stfrei.
Verhältnis zu § 3 Nr. 55e: Die Vorschrift stellt die Übertragung von Versorgungs-
anwartschaften auf eine zwischen- oder überstaatliche Einrichtung stfrei.
Verhältnis zu § 3 Nr. 56: Die Vorschrift stellt Zahlungen des ArbG an eine Pensi-
onskasse im Rahmen der umlagefinanzierten Altersversorgung stfrei. Nr. 62 Satz 1
kommt nur zur Anwendung, wenn es sich bei den Leistungen des ArbG nicht um
solche nach Nr. 56 handelt (s. Anm. 5).
Verhältnis zu § 3 Nr. 63: Die Vorschrift regelt die StFreiheit der Beiträge des
ArbG an eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder für eine Direktversiche-
rung im Rahmen der kapitalgedeckten Altersversorgung. Nr. 62 Satz 1 kommt nur
zur Anwendung, wenn es sich bei den Leistungen des ArbG nicht um solche nach
Nr. 63 handelt (s. Anm. 5; zur früheren Rechtslage s. BFH v. 1.10.2015 – X R 43/
11, BStBl. II 2016, 685).
Verhältnis zu § 3 Nr. 63a: Die Vorschrift regelt die StFreiheit der Sicherungsbei-
träge, die der ArbG im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung gem. § 23
Abs. 1 BetrAVG zahlt. Nr. 63a geht der StBefreiung nach Nr. 62 Satz 1 vor
(s. Anm. 5).
Verhältnis zu § 3 Nr. 65: Die Vorschrift stellt ua. die Übernahme von Versor-
gungsverpflichtungen im Fall einer Unternehmensliquidation stfrei.
Verhältnis zu § 3 Nr. 66: Die Vorschrift regelt die stl. Behandlung der Überlei-
tung einer betrieblichen Altersversorgung in Form der Direktversicherung oder
über eine UKasse auf eine Altersversorgung durch einen Pensionsfonds.
Verhältnis zu § 22 Nr. 4 Satz 4a: Für Nachversicherungsbeiträge aufgrund gesetz-
licher Vorschriften nach den Abgeordnetengesetzen iSd. § 22 Nr. 4 Satz 1 und für
Zuschüsse zu Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen gilt Nr. 62 entsprechend.
Verhältnis zu § 10: Gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 1 ist Voraussetzung für den Abzug von
Vorsorgeaufwendungen als SA, dass sie nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang
mit stfreien Einnahmen, also auch nicht mit solchen gem. Nr. 62 stehen (s. § 10
Anm. 305).
Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 6 ist zu den eigenen Altersvorsorgebeiträgen der
nach Nr. 62 stfreie ArbG-Anteil bzw. -zuschuss hinzuzurechnen (s. § 10 Anm. 75).
Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 5 ist zur Ermittlung des als SA abziehbaren Betrags der
nach Nr. 62 stfreie ArbG-Anteil zur gesetzlichen RV bzw. ein diesem gleichgestell-
ter stfreier ArbG-Zuschuss abzuziehen (s. § 10 Anm. 359).
Gemäß § 10 Abs. 4 Satz 2 kommt nur der Abzug eines verminderten Höchstbetrags
in Betracht bei Stpfl., für deren Krankenversicherung Leistungen iSd. Nr. 62 er-
bracht werden (s. § 10 Anm. 388; BFH v. 23.1.2013 – X R 43/09, BStBl. II 2013, 608).
Verhältnis zu § 40b: Siehe § 40b Anm. 8.
Verhältnis zu § 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 12: Siehe § 41b Anm. 10.
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B. Erläuterungen zu Satz 1: Steuerfreiheit der
Zukunftssicherungsausgaben

Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers:

▸ Zukunftssicherungsleistungen sind Ausgaben, die ein ArbG leistet, um einen
ArbN oder diesem nahestehende Personen für den Fall der Krankheit, des Un-
falls, der Invalidität, des Alters oder des Todes abzusichern (s. auch § 2 Abs. 2
Nr. 3 LStDV). Zukunftssicherungsleistungen sind über die in § 2 Abs. 2 Nr. 3
LStDV aufgezählten Leistungen hinaus auch Leistungen zur Absicherung der
Arbeitslosigkeit (BFH v. 13.2.2020 – VI R 20/17, BStBl. II 2021, 311; R 3.62
Abs. 1 Sätze 1 ff.; FG München v. 7.6.2016 – 12 K 734/16, EFG 2016, 1506, rkr.,
zu einer Abfindungszahlung).

▸ Ausgaben des Arbeitgebers sind bei Beitragsleistung an eine Versorgungsein-
richtung anzunehmen. Dazu gehören insbes. die Beitragsanteile des ArbG am
Gesamtsozialversicherungsbeitrag (Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung).

▸ „Für“ die Zukunftssicherung müssen die Beiträge des ArbG geleistet werden.
Das ist nicht der Fall, wenn feststeht, dass der ArbN durch die Beitragsleistun-
gen dem Grunde nach keine Ansprüche auf Zukunftssicherung erwirbt (BFH v.
6.3.2004 – XI R 31/01, BStBl. II 2004, 6; BFH v. 14.12.2005 – XI R 25/04, BFH/
NV 2006, 1073).

▸ Der Begriff des Arbeitnehmers ist iSd. § 1 Abs. 1 LStDV zu verstehen. Deshalb
sind Beitragszuschüsse zu einer Krankenversicherung und LV, die eine Versi-
cherungsgesellschaft an ihre selbständigen Versicherungsvertreter leistet, bei
diesen BE und nicht nach Nr. 62 stfrei (BFH v. 27.2.1991 – XI R 24/88, BFH/
NV 1991, 453). Gleiches soll für die ArbG-Anteile eines Kommanditisten, der
sozialversicherungsrechtl. als ArbN der KG angesehen wird, gelten (BFH v. 8.4.
1992 – XI R 37/88, BStBl. II 1992, 812; uE fraglich). Zu beachten ist, dass der
sozialversicherungsrechtl. und der arbeitsrechtl. ArbN-Begriff sich vom est-
rechtl. ArbN-Begriff des § 19 unterscheiden und jedenfalls nicht deckungs-
gleich sind (BFH v. 9.7.2012 – VI B 38/12, BFH/NV 2012, 1968).

Allerdings entscheidet sich die Frage, ob der ArbG gesetzlich zur Zahlung von
ArbG-Anteilen zur Sozialversicherung verpflichtet ist, regelmäßig nach sozialversi-
cherungsrechtl. Vorschriften (BFH v. 21.1.2010 – VI R 52/08, BStBl. II 2010, 703).
Maßgeblich ist danach das Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung (§ 7 Abs. 1
Satz 1 SGB IV). Ein GmbH-Gesellschafter, der in der GmbH angestellt ist, steht
grds. in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis im Sinne des Sozialversiche-
rungsrechts. Ist er zugleich Geschäftsführer und hat er mindestens 50 % des
Stammkapitals inne, ist er Selbständiger (BFH v. 10.10.2002 – VI R 95/99, BStBl. II
2002, 886; BFH v. 2.12.2005 – VI R 16/03, BFH/NV 2006, 544). Vorstandsmitglie-
der einer AG sind bereits gem. § 1 Satz 4 SGB VI nicht versicherungspflichtig.
Nr. 62 Satz 1 kommt deshalb insoweit nicht in Betracht (FG Köln v. 15.12.2005 –
10 K 2143/04, EFG 2006, 953, rkr.; zur RV s. Anm. 6).
Der Entsch. des Sozialversicherungsträgers ist nach Art einer Tatbestandswirkung
regelmäßig zu folgen, abgesehen von Fällen offensichtlicher Rechtswidrigkeit
(BFH v. 6.6.2002 – VI R 178/97, BStBl. II 2003, 34; BFH v. 21.1.2010 – VI R 52/08,
BStBl. II 2010, 703; BFH v. 9.7.2010 – VI B 38/12, BFH/NV 2010, 1968; H 3.62
LStH).

B. Satz 1: Zukunftssicherungsausgaben | Anm. 5 § 3 Nr. 62
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Soweit der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist: Steuerfrei sind nach Satz 1 Ausga-
ben des ArbG für die Zukunftssicherung des ArbN, soweit der ArbG dazu nach so-
zialversicherungsrechtl. oder anderen gesetzlichen Vorschriften oder nach einer
auf gesetzlicher Ermächtigung beruhenden Bestimmung verpflichtet ist. Erforder-
lich ist eine auf gesetzlicher Grundlage beruhende Verpflichtung des ArbG. Eine
gesetzliche Verpflichtung des ArbN genügt nicht (BFH v. 18.5.2004 – VI R 11/01,
BStBl. II 2004, 1014; FG Ba.-Württ. v. 8.12.2011 – 3 K 3835/11, juris, rkr., zu Kran-
kenversicherungsbeiträgen eines Grenzgängers zur Schweiz). Leistungen, die auf-
grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht erbracht werden, sind nicht stbe-
freit (BFH v. 13.9.2007 – VI R 16/06, BStBl. II 2008, 394; BFH v. 22.7.2008 – VI R
56/05, BStBl. II 2008, 894; BFH v. 12.1.2011 – I R 49/11, BStBl. II 2011, 446, zu Zu-
schüssen an eine französische Krankenversicherung; BFH v. 14.4.2011 – VI R 24/
10, BStBl. II 2011, 767; BFH v. 24.9.2013 – VI R 8/11, BStBl. II 2014, 124, zur frei-
willigen RV; FG Ba.-Württ. v. 26.11.2020 – 3 K 3139/19, juris, rkr., betr. Prämien
zur obligatorischen Schweizer Unfallversicherung; FG Ba.-Württ. v. 18.11.2021 – 3
K 1213/20, EFG 2022, 653, rkr., zu Beiträgen an eine öffentlich-rechtl. Schweizer
Pensionskasse). Dagegen fallen nach Ansicht der FinVerw. Zuschüsse eines inländ.
ArbG an einen ArbN für dessen Versicherung in einer ausländ. Krankenversiche-
rung innerhalb der EU und des EWR sowie im Verhältnis zur Schweiz unter den
Anwendungsbereich von Nr. 62 (BMF v. 30.1.2014 – IV C 5 - S 2333/13/10004,
BStBl. I 2014, 210, unter Hinweis auf § 257 Abs. 1 SGB V).
Die Tatsache, dass ein Arzt in einem berufsständischen Versorgungswerk pflicht-
versichert ist, macht die ArbG-Leistungen noch nicht zu einem gesetzlich geschul-
deten Betrag (BFH v. 20.5.2010 – VI B 111/09, BFH/NV 2010, 1445).

▸ Ausländisches Recht: In der Rspr. ist anerkannt, dass dies auch gilt, wenn die
Verpflichtung auf ausländ. Gesetzen beruht. Dabei muss es ich um eine dem
deutschen Sozialversicherungssystem vergleichbare Zukunftssicherungsleistung
handeln. Das bedeutet, dass der ausländ. Sozialversicherungsträger nach seiner
Struktur und den von ihm im Versorgungsfall zu erbringenden Leistungen auf
der Grundlage einer rechtsvergleichenden Qualifizierung mit der Absicherung
über einen inländ. Träger vergleichbar ist (BFH v. 13.2.2020 – VI R 20/17,
BStBl. II 2021, 311; FG Ba.-Württ. v. 25.9.2020 – 14 K 2144/17, EFG 2021, 358,
rkr.). Die Feststellung und Auslegung des ausländ. Rechts obliegt grds. dem FG
(BFH v. 24.9.2013 – VI R 6/11, BStBl. II 2016, 650 mwN). Die nationalen Ge-
richte haben dazu das ausländ. Recht so weit wie möglich in einer dem Unions-
recht entsprechenden Weise auszulegen (BFH v. 17.5.2017 – X R 10/15,
BStBl. II 2017, 1251; R 3.62 Abs. 1 Satz 2 LStR).

Nach der Rspr. des BFH sind nur der obligatorische ArbG-Beitrag zu einer
Schweizer Pensionskasse sowie ArbG-Leistungen auf Grundlage der schweizeri-
schen Alters- und Hinterbliebenenversicherung sowie der schweizerischen Invali-
denversicherung gem. Satz 1 stfrei, nicht hingegen der überobligatorische ArbG-
Beitrag (BFH v. 1.10.2015 – X R 43/11, BStBl. II 2016, 685; BFH v. 17.5.2017 – X R
10/15, BStBl. II 2017, 1251; BFH v. 15.1.2017 – X R 51/14, BFH/NV 2017, 1015;
FG Ba.-Württ. v. 25.9.2020 – 14 K 2144/17, EFG 2021, 365, rkr., betr. ArbG-Bei-
träge zur Schweizer Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe).
Eine StFreiheit überobligatorischer Leistungen nach Satz 4 aF kommt nach dem
Wegfall dieser Regelung ab VZ 2018 nicht mehr in Betracht (BTDrucks. 18/11286,
60; Anm. 8; s. auch BMF v. 27.7.2016 – IV C 3 - S 2255/07/10005:004, BStBl. I 2016,
759; Anm. 8).
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Auch Beiträge eines österreichischen ArbG an eine österreichische betriebliche
Versorgungskasse können zur StFreiheit nach Satz 1 führen (BFH v. 13.2.2020 –
VI R 20/17, BStBl. II 2021, 311).

▸ Verpflichtung des Arbeitgebers nach sozialrechtlichen Vorschriften (Satz 1 Alt. 1):
Damit sind die Beitragsanteile des ArbG am Sozialversicherungsbeitrag (gesetz-
liche RV, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung)
des ArbN gemeint (R 3.62 Abs. 1 LStR). Die gesetzlichen Beiträge des ArbG zur
Sozialversicherung sind für den ArbN in voller Höhe stfrei. Darüber hinaus frei-
willig gezahlte Beiträge des ArbG an die gesetzliche Sozialversicherung (zB Über-
sicherung, Übernahme der ArbN-Anteile) bilden stpfl. Arbeitslohn, auch wenn
die Übernahme in einem Tarifvertrag geregelt ist (zur Steuerbarkeit der Zahlung
freiwilliger Beiträge gem. § 171 SGB VI durch den ArbG vgl. aber BFH v. 5.9.2006
– VI R 38/04, BFH/NV 2006, 2349, mit Anm. Bergkemper, HFR 2006, 1222).

▹▹Verpflichtungen nach dem SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) und
SGB XI (Gesetzliche Pflegeversicherung): Siehe § 249 SGB V, § 58 SGB XI
und R 3.62 Abs. 2 Nr. 1 LStR. Keine gesetzliche Verpflichtung besteht bei
Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze (BFH v. 12.1.2011 – I R 49/10,
BStBl. II 2011, 446).

▹▹Verpflichtung nach dem SGB VII (Gesetzliche Unfallversicherung): Siehe
§ 150 Abs. 1 SGB VII (FG Saarl. v. 29.4.2004 – 2 K 291/00, EFG 2004, 1035,
rkr., mit Anm. Büchter-Hole zum GmbH-Geschäftsführer).

▹▹Verpflichtungen nach dem SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung): Siehe
§ 168 Abs. 1 SGB VI und R 3.62 Abs. 1 Satz 1 LStR.

▹▹Verpflichtung nach dem SGB III (Arbeitsförderung): Siehe § 346 SGB III.

▸ Verpflichtung des Arbeitgebers nach anderen gesetzlichen Vorschriften (Satz 1
Alt. 2): Nicht nur eine sozialversicherungsrechtl., sondern jede gesetzliche Ver-
pflichtung des ArbG, Ausgaben für die Zukunftssicherung des ArbN zu leisten,
führt zur StFreiheit nach Satz 1. Dies ist durch die Änderung der Nr. 62 durch
das StÄndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I 1992, 297; BStBl. I 1992, 146) ausdrück-
lich klargestellt worden (BTDrucks. 12/1108, 51).

▹▹Gesetzliche Verpflichtung iSd. Satzes 1 ist anzunehmen, soweit den ArbG die
Beitragslast trifft. Maßgeblich ist, ob der ArbG objektiv zur Beitragsleistung
materiell gesetzlich verpflichtet ist. Zwangsbeiträge, die aufgrund einer
durch vorkonstitutionelles Gesetz entstanden und als Bundesrecht fortgel-
tenden Tarifordnung an eine öffentlich-rechtl. Anstalt geleistet werden, sind
stfrei (BFH v. 27.6.2006 – IX R 77/01, BFH/NV 2006, 2242). Ebenfalls stfrei
sind Beiträge zur Zukunftssicherung des ArbN, zu deren Leistung der ArbG
aufgrund einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung gem. § 5 TVG verpflich-
tet ist (BFH v. 13.9.2007 – VI R 16/06, BStBl. II 2008, 394).
Dagegen stellt eine Verpflichtung aufgrund Tarifvertrags keine gesetzliche
Verpflichtung iSd. Nr. 62 dar (BFH v. 7.5.2009 – VI R 8/07, BStBl. II 2010,
194, zu Umlagezahlungen an die VBL; R 3.62 Abs. 1 Satz 4 LStR; H 3.62
LStH). Die irrtümliche Annahme kann zu einem stpfl. Vorteil iSd. § 19
Abs. 1 Nr. 1 führen. Beitragsanteile am Gesamtsozialversicherungsbeitrag,
die der ArbG ohne gesetzliche Verpflichtung übernommen hat, sind jedoch
kein Arbeitslohn, wenn sie dem ArbG zurückgezahlt worden sind und der
ArbN keine Versicherungsleistungen erhalten hat (BFH v. 27.3.1992 – VI R
35/89, BStBl. II 1992, 663).
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▹▹ Barzuschüsse des öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers zu den Krankenversiche-
rungsbeiträgen seiner Beamten sind mangels gesetzlicher Verpflichtung nicht
stfrei (BFH v. 21.12.1990 – VI R 59/85, BFHE 164, 226; zu Ermäßigungen
auf Krankenversicherungsbeitrag s. BFH v. 28.10.2004 – VI B 176/03, BFH/
NV 2005, 205). Soweit der ArbG auf die Beitragslast des ArbN zahlt, also im
Rahmen der Gesamtsozialversicherung auf den ArbN-Anteil, ist die StFrei-
heit ebenfalls nicht gegeben (BFH v. 21.2.1992 – VI R 41/88, BStBl. II 1992,
443). Zu Vorstandsmitgliedern s. Anm. 5.

▸ Auf gesetzlicher Ermächtigung beruhende Bestimmung (Satz 1 Alt. 3): Ausgaben
des ArbG für die Zukunftssicherung des ArbN sind auch dann stfrei, wenn sich
die Verpflichtung aus einer auf gesetzlicher Ermächtigung beruhenden Bestim-
mung, dh. idR einer RechtsVO, ergibt (BFH v. 14.4.2011 – VI R 24/10, BStBl. II
2011, 767, zu einer zwischenstaatlichen Verwaltungsvereinbarung).

▸Weitere Anwendungsfälle von Zukunftssicherungsleistungen aufgrund anderwei-
tiger Verpflichtungen:
– Beiträge zu einer berufsständischen Versorgungseinrichtung für ArbN gem.
§ 172a SGB VI, wenn diese von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
RV befreit sind (R 3.62 Abs. 1 Satz 1 LStR);

– Erstattung der Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung durch den
ArbG gem. § 9 der Mutter- und ElternteilzeitVO (R 3.62 Abs. 1 Satz 3 LStR);

– Beiträge an den Träger der Insolvenzsicherung gem. § 10 BetrAVG;
– Beiträge für die Nachversicherung gem. § 181 Abs. 5 iVm. § 8 Abs. 2 SGB VI;
– vom ArbG nach § 3 Abs. 3 Satz 3 SvEV übernommene ArbN-Anteile am
Gesamtsozialversicherungsbeitrag (R 3.62 Abs. 1 Satz 3 LStR);

– Beiträge des ArbG nach § 249b SGB V und §§ 168 Abs. 1 Nr. 1b oder 1c,
§ 172 Abs. 3 oder 3a, § 276a SGB VI für geringfügig Beschäftigte (R 3.62
Abs. 1 Satz 1 LStR);

– Zuschüsse des ArbG zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung eines
nicht krankenversicherungspflichtigen ArbN, wenn dieser in der gesetzlichen
Krankenversicherung freiwillig versichert ist (§ 257 Abs. 1 SGB V und § 61
Abs. 1 SGB XI) oder eine private Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung
abgeschlossen hat (§ 257 Abs. 2, 2a SGB V und § 61 Abs. 2 SGB XI; BFH v.
22.7.2008 – VI R 56/05, BStBl. II 2008, 894, betr. § 257 Abs. 2a SGB IV; vgl.
auch im Einzelnen R 3.62 Abs. 2 Nr. 2 und 3 LStR und H 3.62 LStH).

Und es sich nicht um Zuwendungen oder Beiträge des Arbeitgebers nach
Nr. 56, 63 und 63a handelt:Mit dieser durch das JStG 2009 eingeführten weiteren
Einschränkung (s. Anm. 1) soll das Verhältnis von Nr. 62 zu Nr. 56, 63 und ab VZ
2018 (s. Anm. 1) § 63a in der Weise ausdrücklich klargestellt werden, dass Nr. 56,
63 und 63a in jedem Fall dem Grunde und nicht nur der Höhe nach Nr. 62 Satz 1
vorgehen (BTDrucks. 16/10189, 48).
Die ursprünglich durch das JStG 2009 eingeführte Regelung (s. Anm. 1) steht im Zu-
sammenhang mit der Reform der privaten und betrieblichen Altersvorsorge durch
das AVmG und AltEinkG (s. § 3 Nr. 63 Anm. 3). Nach der Rspr. des BFH unterfallen
alle auf eine gesetzliche Verpflichtung zurückgehenden Zukunftssicherungsleistun-
gen Nr. 62 Satz 1 (s.o.). Das betrifft nicht nur Beiträge des ArbG zu den gesetzlichen
RV, sondern auch solche zu den in Nr. 56 und 63 erwähnten Direktversicherungen,
Pensionskassen und Pensionsfonds (zu Leistungen aufgrund von für allgemeinver-
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bindlich erklärten Tarifverträgen s. BFH v. 13.9.2007 – VI R 16/06, BStBl. II 2008,
394). Der StFreistellung nach Nr. 62 folgt allerdings lediglich eine Besteuerung mit
dem Ertragsanteil (§ 22 Nr. 1 Satz 3a). Im Gegensatz dazu unterliegen seit Geltung
des AltEinkG (2005) die Versorgungsleistungen in den Fällen der Nr. 56, 63 und
der Nr. 63a der vollen nachgelagerten Besteuerung (§ 22 Nr. 5; BTDrucks. 18/
11286, 59 zu Nr. 63a). Der Gesetzgeber sah deshalb die Systematik bei der stl. Be-
handlung von Altersvorsorgeleistungen und Altersbezügen, dh. die StFreistellung
in der sog. Ansparphase und die nachgelagerte Besteuerung der Vorsorgeleistun-
gen, als gefährdet an und sich zum Handeln veranlasst (s. BTDrucks. 16/10189, 48).
Die Vorschrift bestimmt nunmehr, dass die StFreiheit nach Nr. 62 Satz 1 ausge-
schlossen ist, wenn (gleichzeitig) die Voraussetzungen der Nr. 56, 63 bzw. Nr. 63a
vorliegen. Die StFreiheit soll auch dann ausgeschlossen sein, wenn die Höchstbe-
träge der Nr. 56 und 63 ausgeschöpft sind. Die in Nr. 56 und 63 normierte Be-
schränkung der StFreiheit von Beiträgen zu Direktversicherungen, Pensionskassen
und Pensionsfonds soll in allen Fällen gelten (s. Niermann, DB 2009, 138).
Soweit es sich um Zukunftssicherungsleistungen aufgrund tarif- bzw. arbeitsver-
traglicher Verpflichtung, kraft Satzung oder aufgrund von Geschäftsbedingungen
der Versorgungseinrichtung handelt, hat die Konkurrenzregelung nach Meinung
der Autoren des Gesetzentwurfs lediglich deklaratorische Bedeutung (BTDrucks.
16/10189, 48, unter Hinweis auf R 3.62 Abs. 1 Satz 4 LStR).

C. Erläuterungen zu Satz 2: Zuschüsse des Arbeitgebers

Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung: Nach Satz 2 werden den Ausgaben des ArbG für die Zukunftssicherung, die
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden, die Zuschüsse des ArbG zu
den Aufwendungen des ArbN
– für eine LV,
– für die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen RV,
– für eine öffentlich-rechtl. Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung seiner
Berufsgruppe

für den Fall gleichgestellt, dass der ArbN von der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen RV befreit worden ist. Satz 2 betrifft also lediglich die Alterssicherung
der ArbN. Die freiwilligen Zuschüsse sind allerdings nur in begrenzter Höhe stfrei
(Satz 3). Gleichgestellt bedeutet gleichbehandelt. Die StFreiheit hat danach zur Vo-
raussetzung, dass es sich bei den ArbG-Leistungen nicht um solche nach Nr. 56,
63 und 63a handelt (s. Anm. 5).
Satz 2 setzt die Befreiung von der gesetzlichen RV voraus. Der ArbN muss grds.
zum versicherungspflichtigen Personenkreis zählen. „Befreit“ bedeutet, dass der
ArbN auf Antrag durch die Entsch. einer zuständigen Behörde aus der Versiche-
rungspflicht entlassen worden ist (vgl. § 6 SGB VI; s. auch § 231 SGB VI und R
3.62 Abs. 3 Satz 1 LStR zu den einzelnen Befreiungstatbeständen). Der Grund für
die Befreiung spielt dabei keine Rolle (BMF v. 17.11.1970, BStBl. I 1970, 1044). An-
träge können sowohl vom ArbG als auch vom ArbN gestellt werden (BFH v. 20.5.
1983 – VI R 39/81, BStBl. II 1983, 712).
Nach Auffassung des BFH kommt Satz 2 nicht zur Anwendung, wenn Personen
bereits kraft Gesetzes in der gesetzlichen RV versicherungsfrei (s. § 5 SGB VI; BFH
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v. 20.5.2010 – VI B 111/09, BFH/NV 2010, 1445; R 3.62 Abs. 3 Satz 2 LStR) sind.
Das ist auch der Fall, wenn im Zeitpunkt der Leistungsgewährung kein Beschäfti-
gungsverhältnis im Sinne des Sozialversicherungsrechts besteht. Davon ist bei Vor-
standsmitgliedern einer AG auszugehen (s. § 1 Satz 4 SGB VI; s. auch BFH v. 9.10.
1992 – VI R 47/91, BStBl. II 1993, 169: Vorstandsmitglied; BFH v. 30.4.2001 – VI B
237/01, BFH/NV 2002, 1029; BFH v. 10.10.2002 – VI R 95/99, BStBl. II 2002, 886:
beherrschender Gesellschafter).
Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers: Dem
von der gesetzlichen RV befreiten ArbN müssen Aufwendungen (Beiträge) für
seine Altersversorgung entstehen, die der ArbG bezuschusst. Die Altersversorgung
kann in einer LV, in der freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen RV oder in
einer öffentlich-rechtl. Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung der entspre-
chenden Berufsgruppe des ArbN (berufsständische Versorgungseinrichtung iSd.
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI) bestehen. Ist der ArbN nicht von der gesetzlichen RV be-
freit, sind die entsprechenden Leistungen des ArbG idR stpfl. Arbeitslohn.

▸ Lebensversicherung (Satz 2 Buchst. a): Zum Begriff s. §§ 150 ff. VVG. Lebensver-
sicherung iSd. Nr. 62 Satz 2 ist auch die mit einer betrieblichen Pensionskasse
abgeschlossene LV (§ 1b Abs. 3 BetrAVG; R 3.62 Abs. 3 Satz 1 LStR).

▸ Freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung (Satz 2 Buchst. b):
Siehe § 7 SGB VI.

▸ Öffentlich-rechtliche Versicherungs- oder Versorgungseinrichtungen einer Berufs-
gruppe (Satz 2 Buchst. c): Die öffentlich-rechtl. Versicherungs- und Versor-
gungseinrichtungen führen die grds. auf einer gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft
beruhende Altersversorgung für kammerfähige Berufe durch. Voraussetzung
für die StBefreiung iSd. Satzes 2 Buchst. c ist jedoch nicht, dass die Mitglied-
schaft in einer solchen Einrichtung aufgrund Gesetzes oder einer gesetzlichen
Verpflichtung besteht. Entscheidend ist, dass der ArbN von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen RV befreit ist. Keine StBefreiung besteht, wenn der
ArbN kraft Gesetzes in der gesetzlichen RV versicherungsfrei ist (BFH v. 20.5.
2010 – VI B 111/09, BFH/NV 2010, 1445).

D. Erläuterungen zu Satz 3: Umfang der Steuerbefreiung

Die Zuschüsse sind nur insoweit stfrei, als sie insgesamt bei Befreiung von der
Versicherungspflicht in der allgemeinen RV die Hälfte und bei Befreiung von der
Versicherungspflicht in der knappschaftlichen RV zwei Drittel der Gesamtaufwen-
dungen des ArbN nicht übersteigen und nicht höher sind als der Betrag, der als
ArbG-Anteil bei Versicherungspflicht in der allgemeinen RV oder in der knapp-
schaftlichen RV zu zahlen wäre. Mit dieser doppelten Begrenzung soll die StFrei-
heit der Zuschüsse nach Satz 2 im Grundsatz auf den Betrag, den der ArbG als
ArbG-Anteil zur gesetzlichen RV aufzuwenden hätte, wenn der ArbN nicht von
der gesetzlichen Versicherungspflicht befreit worden wäre, beschränkt werden (R
3.62 Abs. 4 Satz 1 LStR).
Die allgemeine und die knappschaftliche RV bilden die gesetzliche RV (§ 125 Abs. 1
Satz 1 SGB VI; zur Zuständigkeit der Träger der RV s. § 126 SGB VI). Zu den Bei-
tragssätzen in der RV s. BeitragssatzVO 2018 v. 18.12.2017 (BGBl. I 2017, 3976).
Zur unterschiedlichen Maßgröße für die Höhe der StBefreiung s. BTDrucks. 15/
3654, 66 f.
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E. Erläuterungen zu Satz 4 aF: Beiträge des Arbeitgebers zu einer
Pensionskasse (bis Veranlagungszeitraum 2017)

Mit Wirkung ab VZ 2018 wurde Satz 4 aufgehoben (Art. 17 BetriebsrentenStärkG;
s. Anm. 2). Nach Satz 4 waren unter den Voraussetzungen der Sätze 2 und 3 Bei-
träge des ArbG zu einer Pensionskasse stfrei, wenn der ArbN bei diesem ArbG
nicht im Inland beschäftigt war und der ArbG keine Beiträge zur gesetzlichen RV
im Inland leistete. Die Vorschrift betraf die sog. deutschen Grenzgänger. Da
Grenzgänger nicht der (inländ.) gesetzlichen RV unterliegen, sind Beiträge, die der
ausländ. ArbG zu einer betrieblichen Pensionskasse zahlt, nicht schon nach Satz 1
oder Satz 2 stfrei, soweit sie überobligatorisch erbracht werden (s. Anm. 5).
Zur Kommentierung von Satz 4 s. im Einzelnen Anm. 8 der Vorauflage – Stand April
2019 –, abrufbar im elektronischen HHR-Archiv unter www.steuerberater-center.de/
hhr.htm.
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